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Hier mal für NRW etwas Offizielles:

§12 ADO

Zitat

Unterrichtseinsatz, außerunterrichtliche Angebote
(1) Lehrerinnen und Lehrer unterrichten in der Regel in den Fächern, für die sie eine
Lehrbefähigung erworben haben, sowie in außerunterrichtlichen Angeboten, für die
vom Land zusätzliche Lehrerstellenanteile bereitgestellt werden. Über Grundsätze für
die Unterrichtsverteilung und die Aufstellung von Stunden-, Aufsichts- und
Vertretungsplänen entscheidet die Lehrerkonferenz (§ 68 Absatz 3 Nummer 1 SchulG).
Einsatzwünsche vonLehrerinnen und Lehrern sowie behinderungs- und
krankheitsbedingte Erfordernisse sollen im Rahmen der Möglichkeiten der
Unterrichtsorganisation angemessen berücksichtigt werden. Ein Anspruch auf
Unterricht zu bestimmten Zeiten, in bestimmten Klassen und in bestimmten Fächern
oder auf die Leitung einer bestimmten Klasse besteht nicht.
(2) Wenn es zur Vermeidung von Unterrichtsausfall oder aus pädagogischen Gründen
geboten ist und die entsprechenden fachlichen Voraussetzungen vorliegen, sind
Lehrerinnen und Lehrer verpflichtet, Unterricht auch in Fächern zu erteilen, für die sie
im Rahmen ihrer Ausbildung keine Lehrbefähigung besitzen. Eine Verpflichtung zur
fachfremden Erteilung von Religionsunterricht besteht nicht.

§26 APO GOSt

Zitat

Fachprüfungsausschüsse
(1) Für die einzelnen Prüfungsfächer in der mündlichen Prüfung bildet die oder der
Vorsitzende des Zentralen Abiturausschusses jeweils einen oder mehrere
Fachprüfungsausschüsse. Bei Kursen, die schulübergreifend angeboten werden, wird
der Fachprüfungsausschuss an der Schule gebildet, an der der Kurs stattfindet.
(2) Jeder Fachprüfungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern:
1. der oder dem Vorsitzenden;
2. der Fachprüferin oder dem Fachprüfer;
3. der Schriftführerin oder dem Schriftführer.

1https://www.lehrerforen.de/thread/45415-lehrerlaubnis-f%C3%BCr-f%C3%A4cher/?postID=427716#post427716

https://www.lehrerforen.de/thread/45415-lehrerlaubnis-f%C3%BCr-f%C3%A4cher/?postID=427716#post427716


(3) Soweit nicht die oder der Vorsitzende des Zentralen Abiturausschusses selbst oder
eine Fachdezernentin oder ein Fachdezernentder oberen Schulaufsichtsbehörde oder
eine Beauftragte oder ein Beauftragter der obersten Schulaufsichtsbehörde den Vorsitz
übernimmt, führt in der Regel eine Lehrkraft der Schule den Vorsitz. Die obere
Schulaufsichtsbehörde kann auch eine Lehrkraft einer anderen Schule mit dem Vorsitz
beauftragen. Die oder der Vorsitzende des Fachprüfungsausschusses muss beide
Staatsprüfungen für ein Lehramt (Lehramtsprüfungen) abgelegt haben und die
Befähigung zum Lehramt am Gymnasium besitzen oder mit der Befähigung zum
Lehramt für die Sekundarstufe II die Berechtigung erworben haben, ein Fach in der
gymnasialen Oberstufe zu unterrichten.
(4) Fachprüferin oder Fachprüfer ist in der Regel die Fachlehrkraft, die die Schülerin
oder den Schüler im letzten Halbjahr der Qualifikationsphase unterrichtet hat. Die
Fachprüferin oder der Fachprüfer muss in der Regel in dem jeweiligen Fach die
Lehramtsprüfungen abgelegt haben und die Befähigung zum Lehramt am Gymnasium
oder für die Sekundarstufe II besitzen.
(5) Schriftführerin oder Schriftführer ist in der Regel eine Lehrkraft der Schule, die das
Fach nach Möglichkeit in der Qualifikationsphase unterrichtet hat. Die Schriftführerin
oder der Schriftführer soll in dem jeweiligen Fach die Lehramtsprüfungen abgelegt
haben und die Befähigung zum Lehramt am Gymnasium oder für die Sekundarstufe II
besitzen.

Alles anzeigen 

Daraus ergibt sich im Grunde, dass man die Lehrbefähigung und -berechtigung in dem
jeweiligen Fach besitzen muss, um dann auch die (mündliche) Abiturprüfung abzunehmen.
Die Vorgabe der fachlichen Befähigung und Berechtigung ein Fach in der Oberstufe zu
unterrichten suche ich später noch raus.

P.S. Können wir hier vielleicht rechtsverbindliche Fakten posten und keine Aussagen wie "ich
habe mal gehört"?
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